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29. Änderung Flächennutzungsplan 2020 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen,  

Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen (VVG) 
Sonderbauflächen Krankenhaus und Schienenhaltepunkt, Singen 

 
 
 
 
Plandarstellung Flächennutzungsplan 2020 - Planausschnitt 
 
In dem seit dem 24.11.2010 wirksamen Flächennutzungsplan ist das Planungsgebiet  
als Fläche für die Landwirtschaft und als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingartenanlage 
dargestellt. 
 

 
 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, 
Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen – ohne Maßstab 
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29. Änderung Flächennutzungsplan 2020 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen,  
Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen (VVG) 

Sonderbauflächen Krankenhaus und Schienenhaltepunkt, Singen  
 
Geplante Darstellung 
 
Sonderbauflächen Krankenhaus gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 
Sonderbauflächen Schienenhaltepunkt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 
Grünfläche gemäß § 5 Abs 2 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO 
 

 
29. Änderung Flächennutzungsplan 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen,  
Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen – Planausschnitt ohne Maßstab 
 
Stadt Singen, Fachbereich Bauen 
Abt. Stadtplanung – 09.03.2026 
 
 
 
 
     
      
 

OBERBÜRGERMEISTER DER STADT SINGEN 
DIENSTSIEGEL  VORSITZENDER DER VVG 
GENEHMIGUNG DER HÖHEREN VERWALTUNGSBEHÖRDE GEMÄß § 6 BAUGB AM   
 
 
 
 
 
 
 
DIENSTSIEGEL REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG AM   
GEMÄSS § 6 (5) BAUGB IST DIE 29. ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2020 SOMIT WIRKSAM 


